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5. Die Partner des Friedensvertrages erkennen die volle Souveränität und Selbstbestimmung des deutschen 
Volkes an, darunter auch das Recht, nach eigenem Ermessen und ohne fremde Einmischung, den Weg zur 
Wiedervereinigung Deutschlands als friedliebender Staat zu beschreiten.

6. Die Partner des Friedensvertrages unterstützen den Anspruch des deutschen Volkes auf gleichberechtigte 
Mitarbeit in der UNO und anderen Organisationen. Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands unterstützen 
sie die Aufnahme beider deutscher Staaten in die Vereinten Nationen.

7. Den beiden deutschen Staaten wird die volle Freiheit für die Entwicklung der Friedenswirtschaft, für 
die Seeschiffahrt und der Zugang zu den Weltmärkten gewährleistet.

Regelung der Westberlin-Frage

Auf der Grundlage des Friedensvertrages findet auch die Westberlin-Frage ihre Regelung. Der Friedens
vertrag legt fest, daß Westberlin bis zur Wiedervereinigung Deutschlands den Status einer neutralen Freien 
Stadt erhält.

Von der entmilitarisierten Freien Stadt Westberlin darf keinerlei Spionage-, Diversions- und Unterminie
rungstätigkeit sowie feindliche Propaganda gegen andere Staaten ausgehen. Jede Form der Kriegshetze und 
Tätigkeit militaristischer und faschistischer Organisationen ist untersagt.

Den Bewohnern Westberlins wird die Unverletzlichkeit des Status der neutralen Freien Stadt und die Ent
scheidung über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten gewährleistet. Die Verbindungen der neutralen 
Freien Stadt werden auf der Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit der Deutschen Demokratischen 
tepublik garantiert.

' Deutsche Konföderation

Der Friedensvertrag sichert den Frieden und öffnet den Weg zur deutschen Wiedervereinigung, der an
gesichts der Existenz zweier deutscher Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung nur über die Bil
dung einer Konföderation führt. Ihr Ziel ist die Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten auf der Grund
lage der friedlichen Koexistenz, um das weitere Auseinanderleben der deutschen Nation zu verhindern und die 
Voraussetzungen für ihre Wiedervereinigung in einem friedliebenden, demokratischen und neutralen Staat zu 
schaffen.

Die Körperschaften der deutschen Konföderation beraten und beschließen Empfehlungen an die beiden deut
schen Regierungen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa, zur Annäherung der beiden deutschen Staaten und ihrer fried
lichen Vereinigung empfehlen sie unter anderem Maßnahmen zu folgenden Fragen:

1. Erfüllung der Bestimmungen des Friedensvertrages in ganz Deutschland.

2. Stufen weiser Abbau der sich aus der Zugehörigkeit beider deutscher Staaten zu Militärgruppierungen 
ergebenden Verpflichtungen, Ausscheiden aus diesen Militärbündnissen, Abzug der ausländischen Truppen 
und Auflösung ihrer Stützpunkte.

3. Vereinbarung der militärischen Neutralität beider deutscher Staaten als Grundlage für das spätere mili
tärisch neutrale einheitliche Deutschland.

4. Zuendeführung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung der beiden deutschen Staaten als deutscher 
Beitrag zur Weltabrüstung.

5. Gestaltung der außenpolitischen Beziehungen der beiden deutschen Staaten entsprechend den Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen. Mitgliedschaft der beiden deutschen Staaten oder ihrer Konföderation 
in internationalen Organisationen und Konventionen. Verständigung über alle Fragen, die sich aus der 
Zugehörigkeit beider deutscher Staaten zu internationalen wirtschaftlichen Vereinigungen ergeben

6. Gewährleistung von Hilfe an wirtschaftlich schwach entwickelte Länder unter Ablehnung jeglicher Form des 
Kolonialismus.

7. Ausbau der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten auf dem Gebiet der Wirtschaft und des Handels, 
der Kultur, Wissenschaft und Technik und des Sports; Schaffung der Bedingungen für den ungehinderten 
Reiseverkehr.

8. Vorbereitung einer demokratischen Verfassung des einheitlichen deutschen Staates, in dem der Dienst am 
Frieden erste Bürgerpflicht ist. Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen, freien und geheimen 
demokratischen Wahlen zum gesamtdeutschen Parlament in ganz Deutschland.

9. Bildung der gesamtdeutschen Regierung eines friedliebenden, neutralen und demokratischen deutschen 
Staates mit Berlin als Hauptstadt.

Der Friedensplan des deutschen Volkes weist den Weg in eine friedliche und glückliche Zukunft Deutschlands.

Die Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik hält es für ein Gebot der Wahrhaftigkeit, das 
ganze deutsche Volk darauf hinzuweisen, daß der Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands nur durch die 
Überwindung des in Westdeutschland wiedererstandenen deutschen Revanchismus und Militarismus freigelegt 
werden kann. Die Sicherung der friedlichen Zukunft der deutschen Nation erfordert die weitere Stärkung 
der Deutschen Demokratischen Republik, des sicheren Hortes des Friedens und der Sicherheit in Deutschland.

Jeder gutwillige Deutsche im Osten und Westen unserer Heimat hat die nationale Pflicht, alles in seinen Kräften 
Stehende zu tun, damit der Deutsche Friedensplan Wirklichkeit wird.


